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Nach Einschätzung der Stadt Haan wesentliche, 

bereits vorliegende umweltbezogene 

Stellungnahmen  

zur öffentlichen Auslegung der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 93 
„Bürgerhausareal“ und der 39 Änderung des Flächennutzungsplans  

nach § 3 (2) BauGB  
 

 

Nr. Behörde Schreiben vom 

1 Kreis Mettmann 02.03.2017 

2 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Bauleitplanungen 

14.03.2017 

3 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Kampfmittelbeseitigung 

16.11.2018 

4 IHK Düsseldorf 10.02.2017 

5 BRW 13.02.2017 

6 Geologischer Dienst NRW 08.02.2017 

7 Stellungnahme aus der 
Öffentlichkeit 

28.02.2017 

8 Stellungnahme aus der 
Öffentlichkeit 

02.03.2017 

9 Stellungnahme aus der 
Öffentlichkeit 

06.03.2017 

 

 

 

 

Verfahrensvermerk: 

Diese umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom__.__.2020 bis zum __.__.2020 
zusammen mit den Planunterlagen zur Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 93 
„Bürgerhausareal“ sowie der 39. Änderung des Flächennutzungsplans gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich 
ausgelegen. 
 
Stadt Haan                                                                                           im Auftrag: 
Die Bürgermeisterin 
 
 
                                                                                                               (Scharf)  
                                                                                   Abteilungsleiterin Planungs- und Bauaufsichtsamt                                                                                       



 

. . .  
 

Dienstgebäude 
Am Kolben 1 
40822 Mettmann 
(Lieferadresse) 
Telefon (Zentrale) 
02104_99_0 
Fax (Zentrale) 
02104_99_4444 

Homepage 
www.kreis-mettmann.de 
E-Mail (Zentrale) 
kme@kreis-mettmann.de 

Besuchszeit 
8.30 bis 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Straßenverkehrsamt 
7.30 bis 12.00 Uhr und 
Do. von 14.00 bis 17.30 Uhr 

Konten 
Kreissparkasse Düsseldorf  
Kto. 0001000504   BLZ 301 502 00 
IBAN: DE 69 3015 0200 0001 0005 04 
SWIFT-BIC: WELADED1KSD 
Postbank Essen   
Kto. 852 23 438   BLZ 360 100 43 
IBAN: DE93 3601 0043 0085 2234 38 
SWIFT-BIC: PBNKDEFF 

. . .  

 

Auskunft erteilt 
Zimmer 

Tel. 02104_99_ 
Fax 02104_99_ 

E-Mail 

Postanschrift:  Kreisverwaltung Mettmann · Postfach · 40806 Mettmann 
 
Bürgermeister 
      
Planungsamt 
     
42781 Haan 
      
 
 
26.01.17, AZ. bo  Herr Kühn 
61-1  3.217 
02.03.2017  2808 
  842808 
  koordinierung@kreis-mettmann.de  
u 
 
  
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 
 
Bebauungsplan:  Nr. 93, 4. Änderung 
Flächennutzungsplan: 39. Änderung 
Beteiligung gem.:  § 4 Abs. 1 BauGB  
Bereich:   Bürgerhausareal  
 
Zu der o.g. Planungsmaßnahme nehme ich wie folgt Stellung: 
 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Gegen die 39. Änderung des FNP und die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 93 
bestehen nach derzeitiger wasserwirtschaftlicher Einschätzung – und vorbehaltlich 
der nachstehenden Punkte - keine grundsätzlichen Bedenken.  
 
In der Begründung zum BP 93 fehlen derzeit prüffähige Aussagen zur technischen 
Ver- und Entsorgung des Gebietes. Im weiteren Verfahren ist die Ableitung des Nie-
derschlags- und Schmutzwassers aus dem Bebauungsplangebiet darzustellen und 
die gesicherte Ableitung zu belegen. Hierzu ist aufzuzeigen, dass die geplante Ver-
siegelung des Grundstücks im Generalentwässerungsplan und in der Kanalnetzpla-
nung berücksichtigt und genehmigt ist.  
 

Ihr Schreiben 
Aktenzeichen 

Datum 

Bitte geben Sie bei jeder 
Antwort das Aktenzeichen an. 

Wir sind das 
neanderland 



 

. . .  
 

 

 
 
Blatt 2 
 

 

Im Zusammenhang mit der Schmutz- und Niederschlagsentwässerung, die vermut-
lich über das bestehende Mischwassernetz erfolgen soll, ist auf folgendes hinzuwei-
sen:  
 
Die Abwasserbeseitigung über den Bestand hinaus muss derzeit als nicht gesichert 
bewertet werden, da das Klärwerk Gruiten nicht mehr den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik genügt und auch die Erschließung über das RÜB Sinterstraße 
derzeit nicht gesichert ist. Eine Erschließung des Baugebietes über den Bestand hin-
aus kann daher erst erfolgen, wenn die wasserrechtliche Situation am RÜB Sinter-
straße geregelt und das Klärwerk Gruiten außer Betrieb genommen sowie die Über-
leitung des Schmutzwassers mittels Pumpwerk zur Kläranlage Mettmann realisiert 
wurde. 
Aufgrund der Hanglage des Plangebietes wird angeregt, eine Konzeption bezüglich 
auftretender Starkregenereignisse zu erstellen. 
 
 
Untere Immissionsschutzbehörde 
 
Gegen das o. g. Bauleitplanverfahren bestehen aus der Sicht des anlagenbezogenen 
Immissionsschutzes keine grundsätzlichen Bedenken. Ich bitte jedoch, die folgenden 
Anregungen zu berücksichtigen:  
In der Nachbarschaft des Plangebietes sind im Geltungsbereich des Bebauungsplan 
Nr. 92 GE- und GI-Gebiete ausgewiesen. In einem Fall unterliegt der Betrieb auch 
der Störfallverordnung, für den die Bezirksregierung Düsseldorf zuständige Umwelt-
schutzbehörde ist. Die Anforderungen des § 50 BImSchG in Verbindung mit dem 
KAS-18-Leitfaden sind bei der Planung der schutzwürdigen Nutzungen im Plangebiet 
des Bebauungsplan Nr. 93, 4. Änderung zu berücksichtigen.  
Ich rege an, die Verträglichkeit des geplanten Wohngebietes mit den angrenzenden 
GE- und GI-Gebieten durch Sachverständige (Lärm, Gerüche) und Beteiligung der 
Bezirksregierung Düsseldorf, insbesondere unter Berücksichtigung des bestehenden 
Störfallbetriebes, untersuchen zu lassen. 
 
 
Untere Bodenschutzbehörde 
Allgemeiner Bodenschutz 
Aus Sicht des Allgemeinen Bodenschutzes werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
Altlasten 
Für das Plangebiet liegen keine Erkenntnisse, Hinweise oder Verdachtsmomente zu 
Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen sowie dadurch bedingten Beeinträchti-
gungen vor, so dass diesbezüglich keine Hinweise oder Anregungen vorgebracht 
werden. 
 
 



 

. . .  
 

 

 
 
Blatt 3 
 

 

Kreisstraßenbauamt: 
 
Zu der o.g. Angelegenheit werden keine Anregungen vorgebracht 
 
 
Kreisgesundheitsamt: 
 
Die Begründung enthält keine Angaben zur Lärmsituation im Plangebiet. 
Falls durch die angrenzenden Straßen oder in der Umgebung befindlichen Bahnstre-
cken mit erhöhten Schallpegeln zu rechnen ist, sollten bei der geplanten Wohnbe-
bauung entsprechende Schallschutzmaßnahmen vorgesehen werden (vergl. hierzu 
bspw. die Umgebungslärmkarten des LANUV bzw. EBA, die im südwestlichen Plan-
gebiet insbesondere nachts etwas höhere Lärmpegel (Lnight > 50 dB(A)) darstellen, 
bei denen ggfs. schalldämmende Lüftungsanlagen für zum Schlafen geeignete Räu-
me zu empfehlen sind). 
 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Landschaftsplan 
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. Natur- oder 
Landschaftsschutzgebiete werden auch nicht berührt. Eine Beteiligung von Beirat, 
ULAN- Fachausschuss sowie Kreisausschuss ist daher nicht erforderlich.  
 
Umweltprüfung/ Eingriffsregelung 
Der Begründung des Bebauungsplanes soll im weiteren Verfahren ein Umweltbericht 
mit durchgeführter Umweltprüfung (UP) sowie eine Eingriffsbilanzierung beigefügt 
werden. Da diese Unterlagen derzeit noch nicht vorliegen, kann noch keine fach-
technische Stellungnahme hierzu abgegeben werden.  
 
Artenschutz 
Der unteren Naturschutzbehörde ist das Vorhandensein von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten streng geschützter Tiere im Plangebiet derzeit nicht bekannt. Bei der 
Erarbeitung einer Artenschutzprüfung (ASP) im nachfolgenden Verfahren ist folgen-
de Handlungsempfehlung zu beachten: 

 
 
 
Planungsrecht: 
 
Der gültige Regionalplan stellt für das Plangebiet „Allgemeinen Siedlungsbereich 
(ASB)“ dar. Im wirksamen Flächennutzungsplan wird für das Plangebiet eine Ge-



 

 
 

 

 
 
Blatt 4 
 

 

meinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung“ sozialen Zwecken dienende Gebäude 
und Einrichtungen „ sowie ein nach § 1 Abs. 4 BauNVO gegliedertes Gewerbegebiet 
dargestellt.  Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 93 „Dörpfeldstraße“ aus dem Jah-
re 1980 werden die Flächen in Überlagerung mit der Festsetzung als WA-Gebiete als 
Gemeinbedarfsflächen verschiedener Zweckbestimmungen und Verkehrsflächen 
festgesetzt.  
Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Festsetzung im FNP und 
Bebauungsplan als Wohnbaufläche bestehen keine Bedenken. 
 
 
Im Auftrag  
 
 
 
Kühn 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 
 

 

Datum: 14.03.2017 

Seite 1 von 5 

 

Aktenzeichen:  

53.01.04.04-Kr Mettmann-28  

bei Antwort bitte angeben 

41+42/2017 

Herr von Itter 

Zimmer: 251 

Telefon: 

0211 475-2858 

Telefax: 

0211 475-2790 

Wolfgang.vonitter@ 

brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 2,  

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-2671 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis Düsseldorf Hbf 

U-Bahn Linien U78, U79 

Haltestelle:  

Victoriaplatz/Klever Straße 

 

 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 
 

Per elektronischer Post 
Stadt Haan 
Der Bürgermeister 
Kaiserstr. 85 
42781 Haan 
 
mailto: Planungsamt@stadt-haan.de  
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 93, 4. Änd. „Bürgerhausareal" und  
FNP 39. Änderung 
 
Einholung von Stellungnahmen zur Entwurfsänderung; § 4a (3) S. 4 
BauGB 
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 26.01.2017 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie uns beteiligt und um Stel-
lungnahme gebeten. 

 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Gegen die o.g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da 
sich im Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- und Bodendenkmä-
ler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder 

Bundes stehen. 
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Bezirksregierung Düsseldorf 
 

 

 

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich – falls 

nicht bereits geschehen – den LVR-Amt für Denkmalpflege im Rhein-
land -, Pulheim und den LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rhein-
land -, Bonn, sowie die zuständige  kommunale Untere Denkmalbehör-

de zu beteiligen. 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Die vorgestellte Planung sieht vor, in Haan-Gruiten ein Wohngebiet zu 
entwickeln. 

Das Plangebiet befindet sich gemäß den vorliegenden KABAS Informa-

tionen (Kartografische Abbildung von Betriebsbereichen und Anlagen 
nach Störfall-Verordnung) innerhalb des Achtungsabstands eines Be-
triebsbereichs nach Störfall-Verordnung - 12. BImSchV. Es handelt sich 

dabei um nachfolgenden Störfallbetrieb: 
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Bezirksregierung Düsseldorf 
 

 

 

Gemäß § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sollen im 

Rahmen und mit Mitteln der Bauleitplanung die Auswirkungen von 
schweren Unfällen in Betriebsbereichen (sog. „Dennoch-Störfälle“, die 

sich trotz aller betriebsbezogenen Sicherheitsmaßnahmen ereignen 

können) im Sinne des Artikels 3 Nr. 13 der Richtlinie 2012/18/EU - Se-
veso–III–Richtlinie auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, 

insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Frei-
zeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders 
wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte 

Gebäude so weit wie möglich vermieden werden. 

Dieses Ziel soll durch die Wahrung angemessener Sicherheitsabstände 
zwischen Seveso Betrieben (Betriebsbereichen nach der 12. BImSchV) 

einerseits und den oben aufgeführten schutzbedürftigen Bereichen und 
Nutzungen andererseits erreicht werden („passiv-planerischer Gefahr-
stoffschutz”). 

Dabei ist zu beachten, dass eine bestehende Vorbelastung (schutzbe-
dürftige Nutzungen befinden sich bereits innerhalb der Abstandsemp-
fehlungen) als Argumentation für die Legimitation, nicht mit der beson-

deren Zielsetzung der Richtlinie vereinbar ist. Die Folgen schwerer Un-
fälle für Mensch und Umwelt sind nicht nur durch eine entsprechende 
Ausgestaltung der Betreiberpflichten, sondern auch durch die Wahrung 

angemessener Abstände zu begrenzen. 

Befinden sich keine schutzbedürftigen Gebiete/Nutzungen innerhalb der 
Grenzen von Abstandempfehlungen, kann davon ausgegangen werden, 

dass mit planungsrechtlichen Mitteln hinreichend Vorsorge getroffen 
wurde, um die Auswirkungen von schweren Unfällen so weit wie möglich 
zu begrenzen und dem planerischen Schutzziel des 

§ 50 Satz 1 BImSchG in dem Punkt entsprochen wird. 

Sind jedoch die Abstände des Betriebsbereichs zu schutzbedürftigen 
Gebieten/Nutzungen kleiner als die Achtungsabstände, so empfiehlt 

sich zur Ermittlung eines angemessenen Abstands eine Einzelfallbe-
trachtung durch Gutachten eines nach § 29b BImSchG bekannt gege-
benen Sachverständigen.  

An dieser Stelle wird nochmal kurz auf die Begrifflichkeiten „Achtungs-
abstand“ und „angemessener Abstand“ eingegangen. 
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Bezirksregierung Düsseldorf 
 

 

 

Bei der Ermittlung von Achtungsabständen werden unter Zugrundele-

gung definierter Szenarien jedoch ohne betriebliche Detailkenntnisse die 
Abstandempfehlungen zwischen Betriebsbereich und schutzbedürftigen 
Nutzungen ermittelt. Sie basieren bei typisierender Betrachtung auf ei-

nem deterministischen Ansatz, der im Einklang mit dem in Deutschland 
praktizierten Störfallrecht steht und sind als Richtwerte zu verstehen. 

Die Ermittlung der angemessenen Sicherheitsabstände erfolgt auf Basis 

detaillierter Betriebskenntnisse. Das von einem Betriebsbereich ausge-
hende stoffliche Gefahrenpotential ist bekannt und beurteilbar. Die Ab-
standsermittlung erfolgt unter Berücksichtigung getroffener Vorkehrun-

gen und Maßnahmen zur Verhinderung von Störfällen bzw. zur Begren-
zung von Störfallfolgen. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Achtungsabstands zum Be-

triebsbereich der Bergischen Elektrochemie GmbH und stellt eine schutz-
bedürftige Nutzung („Wohngebiet“) dar. 

Der konkrete angemessene Sicherheitsabstand wurde nicht abschlie-

ßend ermittelt. Es wird – auch im Hinblick auf zukünftige Verfahren - 
empfohlen, den angemessenen Sicherheitsabstand durch einen nach 
§ 29b BImSchG bekannt gegebenen Sachverständigen ermitteln zu las-

sen, um eine Entscheidungsgrundlage zu bilden. 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Ansprechpartner: 

Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53)  
Herr Wucherpfennig, Tel. 0211/475-9185  
E-Mail: christian.wucherpfennig@brd.nrw.de 

Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4)  

Frau Combles-Kutter, Tel. 0211/475-2334 

E-Mail: Carla.Combles-Kutter@brd.nrw.de 

 

Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-
rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 
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Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-

se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-
gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-
prüft. 

Dies kann dazu führen, dass von der Bezirksregierung Düsseldorf z.B. 
in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch (Rechts-) Ver-
stöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine 

Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf 

 
Im Auftrag  

gez.  

Wolfgang von Itter 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 16.11.2018 

Seite 1 von 1 

 

 

Aktenzeichen: 

22.5-3-5158008-383/18/ 

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr Mandelkow 

Zimmer 117 

Telefon: 

0211 475-9710 

Telefax: 

0211 475-9040 

kbd@brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Mündelheimer Weg 51 

40472 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-9040 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis D-Flughafen, 

Buslinie 729 - Theodor-Heuss-

Brücke 

Haltestelle: 

Mündelheimer Weg 

Fußweg ca. 3 min 

 

Zahlungen an: 

Landeskasse Düsseldorf 

Konto-Nr.: 4 100 012 

BLZ: 300 500 00 Helaba 

IBAN: 

DE41300500000004100012 

BIC: 

WELADEDD 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung 
Haan, Düsselberger Strasse 40, 42781 Haan 
 
Ihr Schreiben vom 12.11.2018, Az.: 32-2/714  
 XXX1 
 
 
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen 
liefern keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im bean-
tragten Bereich. Daher ist eine Überprüfung des beantragten Be-
reichs auf Kampfmittel nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmit-
telfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern Kampfmittel ge-
funden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zustän-
dige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu ver-
ständigen.  
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine 
Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internet-
seite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
Im Auftrag 
 
 
(Mandelkow) 

Stadt Haan 
Ordnungsamt 
Postfach 1665 
42760 Haan 
 
XXX012 
 

 

 
Durchschrift 

 

 

XXX011 

¹ Zur Kampfmittelüberprüfung werden zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstü-
cke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine 
Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen. 
XXX9 

http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/_Merkblatt_f__r_Baugrundeingriffe.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp


Diese Karte darf nur mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.

Aktenzeichen :

Bezirksregierung 
Düsseldorf

22.5-3-5158008-383/18

 

Datum : 16.11.2018
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1:1.500Maßstab : 

Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.

Legende 

Blindgängerverdacht
DÍ geräumte Blindgänger

geräumte Fläche
Detektion nicht möglich militär. Anlage

Laufgraben
Panzergraben
Schützenloch
Stellung

ausgewertete Fläche(n)

Überprüfung der zu überbauenden Flächen
ist nicht erforderlich
Überprüfung der zu überbauenden Flächen
wird empfohlen

























Von:  "ul-trapp@t-online.de" <ul-trapp@t-online.de> 
An: "Sangermann, Planungsamt" <Peter.Sangermann@stadt-haan.de> 
CC: "buergermeisterin@stadt-haan.de" <buergermeisterin@stadt-haan.de> 
Datum:  06.03.17 10:49 
Betreff:  Planung Bürgerhausareal Gruiten 
Anlagen: Planung Bürgerhaus Gruiten.jpeg 

 
Guten Morgen Herr Sangermann, 
  
gerne möchte ich Ihnen meine damalige Anregung zum Bürgerhausareal in Erinnerung bringen. 
Ich hatte vorgeschlagen, die mehrgeschossige Randbebauung an der Düsselberger Straße in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur bestehenden Bebauung mehr an der dortigen abgewinkelten 
Randbebauung zu orientieren. Das "Tor" zum Neubaugebiet mit der platzartigen Öffnung davor  
war damals im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs ein markanter Punkt.  
Diesen sollte man nicht durch die so weit vorrückende Neubebauung verdecken, etwas mehr 
Distanz oder ebenfalls schräg abgewinkelte Baufluchten täten der Situation gut und würden mehr 
Respekt vor der Altbebauung zeigen. 
Im Modellfoto habe ich dargestellt, was ich meine. Vielleicht können Sie diesen Aspekt bei der 
weiteren Bebauungsplanung und in den Investorengesprächen noch berücksichtigen. 
Vielen Dank! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Ulrich Trapp 
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